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Empfehlungen

\ Keine Abschiebungen und Rückführungs- 
programme aus Deutschland, der EU, Iran 
und Pakistan ohne Garantie nachhaltiger 
Sicherheit der Lebensverhältnisse
Verwaltungsbehörden der Bundesländer sollten 

Abschiebungen von Afghaninnen und Afghanen nur dann 

durchführen, wenn sie den Abgeschobenen langfristig 

Sicherheit garantieren und nachhaltig menschenwürdige 

Lebensverhältnisse ermöglichen. 

 

\ Deutschland braucht ein Einwanderungs- 
gesetz, von dem auch Menschen aus 
Afghanistan profitieren können
Ein Einwanderungsgesetz würde den rechtlichen Zu-

gang zum deutschen Arbeits- und (Aus-)Bildungs-

markt für qualifizierte Personen und Fachkräfte aus 

dem Ausland, u. a. aus Afghanistan, regeln und die Ein-

wanderung nicht berechtigter Personen ausschließen.

\ Berufsausbildungs- und Beschäfti-
gungsprogramme auch in Gebieten 
durchführen, die die afghanische Regie-
rung nicht vollständig kontrolliert 
Weiterbildungs- und Beschäftigungsprogramme soll-

ten sowohl in Gebieten unter Regierungskontrolle als 

auch außerhalb dieser Gebiete über die Zusammenar-

beit mit lokal gewählten Gemeindeentwicklungsräten, 

Zünften und Berufsvereinigungen realisiert werden. 

\ Initiativen für Afghanistan im Globalen 
Migrationspakt ergreifen: Für arbeits-
marktpolitische Maßnahmen und für 
vereinfachte Geldtransfers
Seit Februar dieses Jahres läuft der zwischenstaatliche 

Verhandlungsprozess zur Erarbeitung des Globalen 

Migrationspakts in New York. Die Bundesregierung 

sollte (1) dafür eintreten, dass die afghanische nationale 

Arbeitsmigrationsstrategie und das Rahmenwerk zur 

regionalen Arbeitskräftemobilität berücksichtigt werden. 

Sie sollte sich (2) für eine Senkung der Überweisungs-

gebühren von Geldsendungen afghanischer Migrantin-

nen und Migranten einsetzten, wie es die KfW 

vorschlägt.

\ Rechte von Binnenvertriebenen und 
Flüchtlingen in regionalen Aufnahme-
ländern im Globalen Pakt für Flüchtlinge 
verankern 
Die Bundesregierung sollte darauf hinwirken, dass Bin-

nenvertriebene in Afghanistan und Flüchtlinge in den 

regionalen Aufnahmeländern Iran und Pakistan grund-

sätzlich das Recht auf Bildung, Land und Wohnraum, 

medizinische Versorgung sowie einen effektiven 

Rechtsschutz erhalten. 

Exodus aus Afghanistan: Wie 
Deutschland Selbsthilfe und Eigen- 
initiativen unterstützen kann
Empfehlungen für die Bundesregierung
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Die Bundesregierung trägt Verantwor-
tung für eine nachhaltige Sicherheit 
der Lebensverhältnisse der Afghanen 
und Afghaninnen  

Die Beteiligung Deutschlands an der militärischen 
und zivilen Intervention in Afghanistan nach 2001 
hat einen wichtigen Beitrag zum Wiederaufbau und 
zum verbesserten Zugang der Bevölkerung zu Basis-
sozialleistungen im Vergleich mit den 1990er Jahren 
geleistet. Es ist jedoch klargeworden, dass die ökono-
misch, gesellschaftlich und politisch destruktiven  
Effekte eines jahrzehntelangen Krieges nicht inner-
halb weniger Jahre repariert werden können. Eine 
wichtige interne Herausforderung für die zunehmend 
gespaltene Regierung besteht nach wie vor in der 
Eindämmung der Korruption.1 Darüber hinaus ist es 
aufgrund der fehlenden strukturellen ökonomischen 
Voraussetzungen und des Unvermögens der afghani-
schen Regierung, den mageren Reichtum des Landes 
gerecht umzuverteilen, bis heute für viele Afghanen 
nicht unattraktiv, sich bewaffneten Gruppen anzu-
schließen. Dies verlängert den Gewaltkonflikt. Mit 
dem Abzug von mehr als 100.000 NATO-Soldaten zwi-
schen 2012 und 2014 hat sich die prekäre Situation der 
afghanischen Regierung weiter verschärft. Seitdem 
sind nicht nur Arbeitslosigkeit und Unterbeschäfti-
gung gewachsen, sondern auch die militanten An-
schläge und der Kontrollverlust der afghanischen  
Regierung. Während die afghanische Regierung 2015 
noch 72 Prozent der Distrikte kontrollierte, waren dies 
2017 nur noch 56 Prozent. Im Januar 2018 waren Tali-
bangruppen in 70 Prozent der afghanischen Distrikte 
aktiv.2 

Die Gründe für die Verschlechterung der Sicherheits-
lage sind nicht allein innenpolitischer Natur, sondern 
auch durch Spannungen im regionalen Umfeld in  
Afghanistans Nachbarschaft bedingt. Aufgrund des 
Zusammenspiels interner und externer Faktoren 

1 \  Afghanistan wurde 2017 erneut als eines der fünf korruptesten Länder 
weltweit eingestuft (Vgl. Trading Economics, 2018, https://tradingeco-
nomics.com/afghanistan/corruption-rank).

2 \  Vgl. die Ergebnisse einer rezenten investigativen Recherche der BBC, 
veröffentlicht am 31.01.2018:  http://www.bbc.com/news/wor-
ld-asia-42863116

konnte die Regierung anfängliche Wohlfahrtsgewinne 
nicht konsolidieren.3 Im Ergebnis ist Afghanistan 
noch weit entfernt von wirtschaftlicher Entwicklung 
und friedlichen Konfliktlösungsmechanismen. Die 
Bundesregierung setzt daher ihre Mitwirkung in der 
Beratungs- und Ausbildungsmission Resolute Support 
der NATO fort und unterstützt die afghanische Regie-
rung beim Versuch, die Kontrolle zurückzugewinnen. 
Darüber hinaus können Angebote alternativer ziviler 
Einkommensmöglichkeiten für Afghanen durch 
deutsche und internationale Hilfs- und Entwicklungs- 
organisationen perspektivisch zur Gewaltverminde-
rung beitragen.

Die verschlechterten Lebensbedingungen und die 
Unsicherheit in Afghanistan haben einen neuen  
Anstieg der Flüchtlingszahlen bewirkt. Die Bundesre-
gierung und viele Deutsche sehen die Aufnahme einer 
höheren Zahl von Menschen aus Afghanistan in 
Deutschland als nicht erstrebenswert an. In Afgha-
nistans Nachbarstaaten Iran und Pakistan haben seit 
Ende der 1970er Jahre etwa fünf Millionen Afghanin-
nen und Afghanen Zuflucht gefunden. Heute verlangen 
die beiden Staaten zu Recht eine Lastenteilung. Die 
Bundesregierung sollte deshalb neue Möglichkeiten 
der Unterstützung für Iran und Pakistan in Betracht 
ziehen, damit sie Afghaninnen und Afghanen integ-
rieren anstatt sie in das unsichere Umfeld in Afgha-
nistan abzuschieben. Sie sollte darauf hinwirken, 
weitere Vertreibungen zu verhindern und die regio-
nalen Aufnahmeländer in die Lage versetzen, afgha-
nischen Menschen eine nachhaltige Sicherung ihrer 
Lebensverhältnisse vor Ort zu erlauben. Dies ist in 
deutschem Interesse, da eine Massenabschiebung 
aus den Nachbarländern unter den derzeitigen Be-
dingungen die Gewalt fördern und damit die Not-
wendigkeit internationaler Präsenz weiter verlängern 
würde.  

3 \  Das jährliche Bruttoinlandsprodukt pro Kopf verringerte sich zwi-
schen 2012 und 2016 von US $680 auf US $580 (vgl. World Bank, 2018, 
https://data.worldbank.org/country/afghanistan). Für eine Übersicht 
über die regionale Situation siehe Harpviken & Tadjbakhsh, 2016.

Exodus aus Afghanistan: Wie Deutschland Selbsthilfe 
und Eigeninitiativen unterstützen kann  
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Die transnationalen afghanischen 
Netzwerke 

Afghaninnen und Afghanen haben im Laufe der ver-
gangenen Jahrzehnte soziale Netzwerke etabliert, die 
sowohl Dörfer und Städte in Afghanistan als auch 
Orte weltweit umfassen. Die Aufspaltung von Haus-
halten und eine hohe Mobilität sind für sie eine Mög-
lichkeit, trotz der anhaltenden Gewalt in ihrem Her-
kunftsland ihre Lebensverhältnisse langfristig zu 
sichern. Häufig ziehen sie im Sinne der Risikostreuung 
innerhalb des Landes um oder wandern aus, kehren 
zurück und wandern im Rahmen zirkulärer Migrati-
onsbewegungen oder Flucht erneut ab. Im Laufe der 
Zeit haben afghanische Familien auf diese Weise auf 
Verwandtschaft beruhende transnationale Netzwerke 
gebildet, in denen die Unterscheidung zwischen 
Migranten und Geflüchteten verschwimmt (Schetter, 
2012).  

Unsere von 2015 bis 2017 durchgeführte Forschung 
(Grawert & Mielke, 2018) bestätigt die Bedeutung 
transnationaler Netzwerke als Sicherheits"ventil" 
und Komponente sozialer Widerstandsfähigkeit für 
eine große Zahl afghanischer Familien. Die transnati-
onalen Netzwerke nutzen Rücküberweisungen, um 
die Lebensverhältnisse ihrer Familien zu sichern, um 
Wiederaufbaumaßnahmen zu finanzieren, und um 
bedrohten und vertriebenen Verwandten Flucht zu 
ermöglichen. Die Bildung der afghanischen Netzwerke 
erfolgt teilweise strategisch. Im Iran geht es darum, 
Zugang zu besser bezahlten Jobs zu bekommen, und 
in Pakistan neben einem Zugang zu Beschäftigung 
bis vor kurzem auch um Bezüge humanitärer Hilfe. 
Die "Knoten" im transnationalen Netzwerk sind die 
ansässigen Afghaninnen und Afghanen im Iran, in 
Pakistan, in Afghanistan und anderen Ländern, die 
Neuankömmlinge aufnehmen, sie in die Aufnahme-
gemeinde einbeziehen oder sie in die Lage versetzen, 
weiterzuziehen.  

Die Infrastruktur der transnationalen Netzwerke  
besteht unter anderem aus Finanzflüssen (Hawala- 
Überweisungen4), der Hilfe beim Finden von 

4 \  Auf Vertrauen basierender, nicht dokumentierter Geldüberweisungs-
mechanismus mit globaler Reichweite.

Bildungs- und Erwerbsmöglichkeiten, Verbindungen 
zu Schleusern und dem Austausch von Informatio-
nen und Erfahrungen (Monsutti, 2008). Afghaninnen 
und Afghanen integrieren sich im transnationalen 
Raum als Gruppen mit wechselnden Personen. Sie 
passen sich flexibel an Kontextbedingungen an und 
verändern ihre Position immer wieder nach erneuten 
Vertreibungen,  die sie in verschiedene Richtungen 
drängen. So sind die afghanischen Lebensverhältnis-
se durch eine vieldimensionale Einbettung geprägt 
(Houte, Siegel & Davids, 2014). Seit Jahrzehnten füllen 
sie spezielle Arbeitsmarktnischen in den Nachbar-
ländern wie auch in den Golfstaaten und einigen eu-
ropäischen Ländern. Die Erfahrungen, die Iran im 
Zuge seiner "Politik der offenen Tür" zwischen 1979 
und 1989 gemacht hat, legen nahe, dass die rechtliche 
Anerkennung und die Verleihung von Aufenthaltsge-
nehmigungen sowohl den Eingewanderten Beschäf-
tigungsmöglichkeiten in Nischen des Arbeitsmarktes 
als auch dem Staat Steuerquellen erschließen. Die 
Verweigerung einiger Staaten, den Aufenthalt von  
Afghaninnen und Afghanen zu regulieren und anzu-
erkennen,  wird letztere nicht davon abhalten, einzu-
wandern und unter allen Umständen – auch durch 
die Ausübung irregulärer Beschäftigung – zu versuchen, 
ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Transnationale Netzwerke als "dauerhafte Lösung" 
Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen 
konzentriert sich seit fast zwanzig Jahren auf drei 
dauerhafte Lösungsansätze für langwierige Vertrei-
bungssituationen5: Repatriierung (freiwillige Rück-
führung), lokale Integration in den Nachbarländern 
oder Umsiedlung in ein Drittland. Diese Ansätze ver-
nachlässigen weitgehend die Handlungsfähigkeit der 
Geflüchteten selbst, etwa die Eigeninitiativen und 
Selbsthilfe, die Afghaninnen und Afghanen in ver-
schiedenen Bereichen ausüben, und speziell die aktive 
transnationale Vernetzung zur nachhaltigen 
 
5 \  Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) definiert 

Situationen, in denen mehr als 25.000 Personen zur Flucht in ein 
Nachbarland für eine Dauer von mindestens fünf Jahren gezwungen 
wurden, ohne dass sie eine Perspektive haben, als langwierige Vertrei-
bungskontexte (protracted refugee situations). Diese Situationen kenn-
zeichnet ein hoher Grad von Ungewissheit; Grundrechte und Bedarfe 
werden über Jahre nicht erfüllt. Oftmals impliziert diese Situation 
eine anhaltende Abhängigkeit von externer Unterstützung.
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Die konventionellen Lösungsansätze der Vereinten 
Nationen und internationaler Flüchtlingspolitiken 
sind nicht flexibel genug, um auf die Lebensrealität 
der Afghaninnen und Afghanen angemessen reagie-
ren zu können. Wir plädieren daher dafür, dass die 
politische und praktische Unterstützung ihrer trans-
nationalen Netzwerke als eine weitere dauerhafte  
Lösung anerkannt werden sollte. Regierungen sollten 
für ihren Fall transnationale Netzwerke als relevante 
Umverteilungsmechanismen anerkennen, die die  
Bedarfe von zurückgebliebenen Familienmitgliedern 
im Herkunftskontext bedienen und die vorhandene 
Selbsthilfe unterstützen. Dann können Regierungen, 
humanitäre und Entwicklungsakteure diese als 
selbst-initiierte soziale Infrastruktur nutzen, um in 
ihren Bahnen Bildung, medizinische Versorgung, Be-
schäftigung und die Integration derer, die zwischen 
den verschiedenen Netzwerkknoten in Bewegung 
sind, zu ermöglichen. Da Flüchtlinge, Migrantinnen 
und Migranten sich sehr für die Unterstützung der 
im Herkunftsland zurückgebliebenen Familienmit-
glieder einsetzen, kann die Erleichterung von inter-
nationalen Geld- und Warentransfers humanitäre 
und Entwicklungshilfe innerhalb Afghanistans sinn-
voll ergänzen. 

Schlussfolgerungen für die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit: Neue 
Ansätze zur Unterstützung transnatio-
naler afghanischer Netzwerke

Werden transnationale Netzwerke als wichtige Bau-
steine für die Dynamisierung von Eigeninitiative  
und Selbsthilfe unter Afghaninnen und Afghanen an-
erkannt, ergeben sich eine Reihe von Politikempfeh-
lungen zur Anpassung der Migrations- und 
Flüchtlingspolitik. 

   \ Eine bahnbrechende Maßnahme für eine Netz-
werk-fördernde Migrations- und Flüchtlings-
politik für Afghaninnen und Afghanen wäre 
die Unterstützung der afghanischen Regierung 
bei der Anbahnung und dem Abschluss von  
regionalen Arbeitsmigrationsabkommen. Die 
afghanische nationale Arbeitsmigrationsstra-
tegie und das Rahmenwerk zur 

Sicherung ihrer Lebensverhältnisse.6 Die drei dauer-
haften Lösungsansätze ignorieren auch, dass anhal-
tende Vertreibungssituationen Bedingungen schaf-
fen, in denen nach einer ersten Generation von 
Vertriebenen mehrere Nachfolgegenerationen der  
Familien ihre Lebensverhältnisse im Ausland veran-
kern und de facto im Aufnahmekontext integriert 
sind. Dies ist beispielsweise für viele afghanische 
Menschen in Pakistan und im Iran der Fall.

Die komplexen, konfliktbedingten Einschränkungen 
der Lebensverhältnisse in Afghanistan führen zu  
"gemischter Migration". Das heißt, dass nicht jede/r 
afghanische Ausgewanderte Asyl beantragt; manche 
leben als nicht dokumentierte Migrantinnen und 
Migranten im Iran und Pakistan, während andere  
legale Möglichkeiten nutzen, um Arbeits- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten im Ausland wahrzunehmen. Die 
Komplexität anhaltender Vertreibungssituationen er-
fordert, dass die individuelle Entscheidung  akzeptiert 
werden muss, sein oder ihr Land zu verlassen, solange 
der Gewaltkonflikt andauert. Genau deshalb sind  
Politiken notwendig, die darüber hinausgehen, nur 
diejenigen Afghaninnen und Afghanen zu schützen, 
die direkte Erfahrungen mit Gewalt, Verfolgung und 
Bedrohungen ihres Lebens gemacht haben. 

Die gängige Herangehensweise humanitärer Organi-
sationen teilt jedoch Bedürftige in verschiedene Kate-
gorien und kontextbedingte Zielgruppen ein – Binnen- 
vertriebene, Rückkehrerinnen und Rückkehrer, 
Deportierte, lokale Aufnahmegemeinden, Flüchtlinge 
im regionalen Umfeld des Vertreibungskontexts, Auf-
nahmegemeinden in der Region, Flüchtlinge in Europa, 
usw., ohne dass dies die Chancen für eine nachhaltige 
Sicherung der Lebensverhältnisse der Betroffenen  
erhöhen würde. Die engen Grenzziehungen zwischen 
solchen "Zielgruppen" kaschieren die gruppenüber-
greifenden Interaktionen der Vertriebenen und  
verschleiern die transnationale Handlungsfähigkeit, 
Eigeninitiative und Selbsthilfepotenziale von Afgha-
ninnen und Afghanen.

6 \  Unter den Begriff "Lebensverhältnisse" (livelihood) fallen alle Aktivitä-
ten zur Absicherung und nachhaltigen Sicherheit der Lebensverhält-
nisse im Verständnis der Gruppe selbst, die diesen Aktivitäten im kon-
kreten Fall nachgeht. Vgl. Grawert und Mielke, 2018.
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Entwicklungsbank ihre Pilotprojekte verstetigt 
und die Förderung von Geldsendungen afgha-
nischer Migrantinnen und Migranten zu nied-
rigen Überweisungsgebühren ausbaut. Die 
Bundesregierung sollte dies unterstützen, indem 
sie in den Verhandlungen für den Globalen 
Migrationspakt eine Senkung der Überweisungs- 
gebühren für sie durchsetzt.  

   \ In den Konsultationen zum Globalen Pakt für 
Flüchtlinge sollte die Bundesregierung darauf 
hinwirken, dass vertriebene Afghaninnen und 
Afghanen in Afghanistan, Iran und Pakistan 
grundsätzlich Zugang zu Bildung, effektiven 
Rechtsschutz, Recht auf Land und Wohnraum 
sowie auf medizinische Versorgung erhalten. 
Im Sinne des Schutzes dürfen die Verwaltungs-
behörden der Bundesländer Abschiebungen 
nur dann durchführen, wenn sie den Abge-
schobenen langfristig Sicherheit garantieren 
und nachhaltig menschenwürdige Lebensver-
hältnisse ermöglichen. Dies beinhaltet nicht 
nur die Selbstversorgung der zurückgeführten 
Afghaninnen und Afghanen, sondern auch die 
ihrer Familien in Afghanistan. Die Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sollte 
die Wiedereingliederung der Rückkehrerinnen 
und Rückkehrer aus Deutschland, Iran und  
Pakistan fördern, indem sie mittelfristig wirk-
same Einkommensmöglichkeiten schafft.  

   \ Die Analyse der transnationalen Netzwerke 
legt nahe, dass aufgrund der gemischt struktu-
rierten Migrationsbewegungen kaum komplette 
Familien für immer ins Ausland abwandern, 
Afghaninnen und Afghanen ihr Aufnahmeland 
aber auch nicht vollständig hinter sich lassen 
werden. Die Bundesregierung sollte ein natio-
nales Einwanderungsgesetz beschließen, das 
für potenzielle Migrantinnen und Migranten 
definiert, unter welchen Bedingungen und mit 
welchen Qualifikationen sie legalen Zugang  
zu Bildung, Ausbildung und zum deutschen  
Arbeitsmarkt bekommen können. Dadurch 
würde der rechtliche Zugang zum deutschen 

Arbeitsmarktpolitik der afghanischen Regie-
rung sollten Teil des Globalen Migrationspakts 
werden. Die afghanische Regierung ist mittel-
fristig aufgrund struktureller Beschränkungen 
nicht in der Lage, Beschäftigung und Bildung 
im geforderten Ausmaß für ihre Bevölkerung 
anzubieten. Dies hat sowohl naturräumliche 
als auch wirtschaftspolitische Gründe wie ge-
ringe landwirtschaftliche Anbauflächen, kaum 
Industrialisierung, einen kleinen Dienstleis-
tungssektor, eine defizitäre Wirtschaft und ein 
Staatsbudget, das von externer Finanzierung 
und den Rücküberweisungen von Migrantin-
nen und Migranten abhängig ist. Um der af- 
ghanischen Regierung dabei zu helfen, vom Po-
tenzial der Rücküberweisungen zu profitieren, 
muss der legale und koordinierte Export von 
Arbeitskräften in die Staaten der Region – bei-
spielsweise die arabischen Golfstaaten, Russ-
land und die Nachbarländer Pakistan, Iran wie 
die zentralasiatischen Staaten – ermöglicht 
werden. Dies würde auch den sozioökonomi-
schen Druck auf den afghanischen Beschäfti-
gungsmarkt mindern und ein wirksames Ven-
til für Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit 
schaffen. Neben internationalen Verträgen und 
Rahmenabkommen bedarf es der Aus- und 
Weiterbildung von Afghaninnen und Afghanen 
zum Erwerb von Fertigkeiten, die sie gegenüber  
Arbeitskräften aus Bangladesch, Indien und 
Pakistan auf den Arbeitsmärkten der Golfstaaten 
konkurrenzfähig machen.  

   \ Parallel dazu sollte die Bundesregierung in den 
Konsultationen zum Globalen Migrationspakt 
auf die Verankerung des rechtlichen Zugangs 
zu Bildung, Ausbildung/ Lehre oder Beschäfti-
gung für Flüchtlinge, Migrantinnen und 
Migranten dringen. Die Erfolgreichen werden 
dadurch in die Lage versetzt, ihre Familien in 
Afghanistan oder im Ausland durch Rücküber-
weisungen zu unterstützen. Die Lenkung von 
Rücküberweisungen sollte zusätzlich gefördert 
werden, indem die KfW in Zusammenarbeit 
mit der Weltbank und der Asiatischen 
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Binnenvertriebene, Flüchtlinge, nicht doku-
mentierte Migranten, Deportierte usw. vermei-
den und stattdessen eine ganzheitliche Unter-
stützung von Gemeinschaften anstreben. 
Davon profitieren Konfliktbetroffene mehr. 
Programme zur Förderung von Aufnahmege-
meinden können flexibler auf Herausforderun-
gen im Aufnahmekontext eingehen als spezielle 
Hilfsprogramme für eng definierte Zielgrup-
pen, die andere automatisch ausschließen. 

   \ Vor dem Hintergrund, dass die Kontrolle und 
Präsenz der afghanischen Regierung auf loka-
ler Ebene landesweit rückläufig ist, sollten 
deutsche Durchführungsorganisationen wie 
die GIZ lokale Zünfte, Berufsvereinigungen und 
Handelsvertretungen in ihre Programme ein-
beziehen. Über diese ist der Zugang zu Gemein-
den möglich, die in Gebieten außerhalb der 
Kontrolle der staatlichen Sicherheitsorgane lie-
gen, und sie können Beschäftigung vor Ort ver-
mitteln. Aus-, Weiterbildungs- und Beschäfti-
gungsprogramme sollten die dort lebenden 
Menschen nicht ausschließen, sondern berufli-
che Bildung und sektorspezifische Beschäfti-
gung in Übereinstimmung mit den Bedarfen 
des afghanischen Arbeitsmarktes schaffen. Das 
BMZ sollte lokalen Durchführungsorganisatio-
nen eine enge Zusammenarbeit mit den lokal 
gewählten Gemeindeentwicklungsräten nahe-
legen, und zwar sowohl in Gebieten unter  
Regierungskontrolle wie auch außerhalb dieser 
Gebiete.

Arbeits- und (Aus-)Bildungsmarkt für qualifi-
zierte Personen und Fachkräfte aus dem Aus-
land, u. a. aus Afghanistan, geregelt und die 
Einwanderung nicht berechtigter Personen 
ausgeschlossen. Afghaninnen und Afghanen 
könnten dann ihre Familienangehörigen in  
Afghanistan finanziell unterstützen, so dass 
diese nicht abwandern müssen.  

   \ Entlang der Logik, transnationale Netzwerke  
zu unterstützen, könnte das BMZ sein Mandat 
für die Förderung nachhaltiger Entwicklung 
auf die Unterstützung von Afghaninnen und 
Afghanen in Deutschland ausweiten, indem es 
sie durch Stipendien, Sprachkurse und zeitlich 
begrenzte Sozialhilfe während eines befriste-
ten Aufenthalts in Deutschland zu Aus- und 
Weiterbildungszwecken unterstützt. Eine 
rechtlich geregelte und koordinierte Zulassung 
von Bewerberinnen und Bewerbern aus dem 
Ausland, darunter auch aus Afghanistan, in 
Ausbildungs-, Fortbildungs- und universitären 
Programmen könnte zum Ziel haben, qualifi-
zierte Beschäftigung in unterbesetzten Berei-
chen auf dem deutschen und europäischen  
Arbeitsmarkt zu fördern. Als Nebeneffekt kann 
solch eine Politik dazu beitragen, eine "ger-
manophile" Elite heranzuziehen. Junge  
Afghaninnen und Afghanen mit einem solchen 
Hintergrund könnten zukünftige afghanisch- 
deutsche Beziehungen aus der afghanischen 
Gesellschaft heraus konstruktiv mitgestalten. 

   \ Anhaltende Vertreibungssituationen sind em-
pirisch eng mit Erscheinungen von Exklusion 
verbunden. Ausgrenzung wird durch Minder-
wertigkeit, wie sie Binnenvertriebenen und 
Flüchtlingen von außen wie von den Betroffenen 
selbst zugeschrieben wird, noch verstärkt.  
Neben dem Hinwirken auf statusunabhängigen 
Zugang zu Land, Versorgungsleistungen, politi-
scher Repräsentation und Teilhabe sollten  
Geber wie das BMZ und das Auswärtige Amt in 
ihren Förderlinien Kategorisierungen wie 
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